
 

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung 

Vorlagennummer: STV/1672/2019 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Datum: 07.05.2019 

 
Amt: Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Aktenzeichen/Telefon: -Be-/1033 
Verfasser/-in: Michael Janitzki, Fraktion Gießener LINKE 
 
 
Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Magistrat  Zur Kenntnisnahme 
Stadtverordnetenversammlung  Entscheidung 
Ausschuss für Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr  Zur Kenntnisnahme 
 
 
Betreff: 
Bericht zu den Plänen der Vitos Klinik 
- Antrag der Fraktion Gießener LINKE vom 6.5.2019 - 
 
 
Antrag: 
„Im Sommer des vergangenen Jahres berichtete die Allgemeine (G. Allg. 16.8.18) über 
die Pläne der Vitos-Klinik. Damals sei auch dem Magistrat präsentiert worden, welche 
umfangreichen, baulichen Veränderungen sie auf ihrem Gelände – z. B. auf der großen 
Streuobstwiese – plane.  
Im letzten Dezember hatte aufgrund einer Anfrage (ANF/1428/2018) der Magistrat 
eine zusammengefasste Aufstellung aller Streuobstwiesen auf dem Gebiet der Stadt 
vorgelegt. Detaillierte Daten konnten beim Umweltamt eingesehen werden. Auf den 
Karten dort war auch die Streuobstwiese der Vitos-Klinik gelb markiert eingezeichnet zu 
finden. In ihrer Antwort auf die Frage, ob es Ziel des Magistrats sei, die bestehen-den 
Streuobstwiesen zu erhalten, hatte die zuständige Dezernentin darauf hinge-wiesen, dass 
Streuobstwiesen nach § 13 Hess. Ausführungsgesetz zum Bundes-Naturschutzgesetz 
gesetzlich geschützt seien und dies für die Stadt bindend sei. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich für die Fraktion den Magistrat, möglichst in der Juni-
Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr über die Pläne der Vitos-
Klinik zu berichten und dabei zusätzlich die folgenden Fragen zu beantworten: 

- Stehen die Pläne der Vitos-Klinik, auf ihrem Gelände (Sportplatz und Streuobstwiese) 
gewerbliche Anbieter aus den Bereichen Medizin und Gesundheit (z. B. eine 
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Apotheke) anzusiedeln, im Einklang mit dem Flächennutzungsplan, in dem das 
Gelände als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen ist, d. h. dass dort nur Einrichtungen, 
die der Allgemeinheit dienen, errichtet werden dürfen? 

- Was unternimmt die Stadt, die Streuobstwiese als solche zu erhalten? 

- Wird die Stadtverordnetenversammlung bei dem Vorhaben der Vitos-Klinik beteiligt?“ 
 
 
 
Michael Janitzki 
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